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Stadt Gladbeck Gladbeck, 11.11.2008 

 Vorlage Nr. 08/0503  
Federf. Stadtamt: Zentraler Betriebshof Gladbeck 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Betriebsausschuss/ZBG Erster Betriebsleiter Hofmann 17.11.2008  

Rat Ratsherr Zeller 11.12.2008  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft:  
Änderung der Abfallwirtschaftssatzung 
 
Begründung:  
(ggf. zusätzlich) 
 
Die Abfallwirtschaftssatzung soll in 2 Paragrafen geändert werden. Es sind dies keine wesentli-
che Veränderungen, sondern Ergänzungen und Anpassung an die Rechtsprechung. Folgendes 
wird vorgeschlagen. 
 
• In § 13 Abs. 3 Ziffer 2  entfällt der Zusatz (ausschließlich Gewerbe und Industrie). Bislang 

durften nur diese Papier/Pappe und Kartonagen selbst verwerten. Aufgrund geänderter 
Rechtsprechung dürfen nun auch private Haushalte das Material selbst verwerten. 

 
• Die Abfallwirtschaftssatzung enthält keine Angabe zu Häufigkeit und Zeit der Leerung von 

Papierbehältern und Depotcontainern für Glas und Papier. § 16 Abs. 3  wird entsprechend 
erweitert. Die Inhalte des  § 16 Abs. 4 werden nun in § 16 Abs. 3 geregelt und sind damit 
gegenstandslos. 

 
• § 16 Abs. 5  wird zu § 16 Abs. 4.  Die Abholung von Gartenabfällen muss konkretisiert 

werden. Gemeint ist nämlich die 2 x jährliche Abfuhr von sperrigen Gartenabfällen. Das 
Wort „sperrige“ wird eingefügt. 

 
• Die Abfuhr von Abrollbehältern ist nicht mehr zeitlich beschränkt, sondern kann jederzeit 

nach Vereinbarung erfolgen. § 16 Abs. 6  wird entsprechend formuliert und wird zu § 16 
Abs. 5.   

 
• Besondere Regelungen bei der Abfuhr von Abrollbehältern sind nicht mehr erforderlich.  

§ 16 Abs. 7  wird gestrichen.  
 
• Durch die Verschiebung von Absätzen wird § 16 Abs. 8  zu § 16 Abs. 6 . Die bisherigen 

Absätze 7 und 8 entfallen. 
 
 
Der Satzungsentwurf ist als Anlage 1 beigefügt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine x 
  
folgende  
 
Ergebnisrechnung 
 
Ertrag €   Aufwand € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
    darin enthalten:  
    Personalaufwand  
    Sach- und  

 Dienstleistungen   
 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 
 
Einzahlung €   Auszahlung € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
darin enthalten:      
Zuschüsse      
Beiträge Dritter      
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Rat der Stadt Gladbeck beschließt die beigefügte Satzung vom … Dezember 2008 
zur Änderung der Satzung der Stadt Gladbeck über die Abfallwirtschaft in der Stadt 
Gladbeck (Abfallwirtschaftssatzung) vom 17. Dezember 2002. 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

        - Ulrich Roland - 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


